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Sargbeschläge | Seilgriffe

Seilgriffe

Griffgarnituren
Stangengriffe
Ringgriffe
Zubehör

basic
· thin ·

· bold ·

ikon

· arc ·

· balance ·

· wave ·

· swing ·

· woodstock ·

· stretch ·

Auf einen Blick: 

Hervorragend für Erd- und
Feuerbestattung geeignet
	•	verrottet	besonders	umwelt-	
		 verträglich	im	Erdreich
	•	Verbrennungseigenschaften		
		 vergleichbar	mit	Holzgriffen
	•	optimaler	Tragekomfort	auch		
  bei höchster Belastung

Umweltfreundlich und
ressourcenschonend
	•	Seile	aus	100%	Naturfasern
	•	vollständig	biologisch	ab-
  baubar

Schnelle Montage
	•	vormontierte
		 M8-Schraubstifte
	•	praktische	Flanschmuttern	
	•	für	branchenübliche
		 Standard-Bohrlöcher

Garantierte Stabilität
	•	Seile	zugkraftgeprüft
		 bis	3.000	kg
	•	Seil-Fassungen	rissgeprüft
		 nach	DIN	1651
	•	Sicherheit	unter	extremer		
  Belastung

 Beste GM-Qualität
 „Made in Germany“
	•	patentiert	und	design-
		 geschützt
	•	eigene	Entwicklung	und
		 Produktion
	•	Seile	und	Seil-Fassungen		
		 aus	heimischer	Herstellung

basic - Die	schlichten	Seilgriffe	für	Särge

Durch	die	Betonung	der	Grundform	–	asketisch,	sachlich	in	der	
Ausführung	–	sind	die	Seilgriffe	der	Serie	basic	„Einstiegsmo-
delle“	in	eine	neue	Sarg-Ästhetik.

ikon - Das	Seilgriffsystem	für	Särge

ikon	zeigt	sich	mit	seinen	glänzenden,	 formschönen	Befesti-
gungspunkten	 und	 den	 naturbelassenen	 Seilkordeln	 in	 klarer	
und	 moderner	 Formensprache.	 Die	 in	 verschiedenen	 Farben	
verfügbaren	Systemkomponenten	eröffnen	einen	 sehr	weiten	
Gestaltungsspielraum	 und	 sind	 Inspirationsquelle	 für	 ein	 viel-
seitiges	Sarg-Design.

Das	Seil	als	Symbol	der	Verbundenheit	verweist	beim	Ritus	der	
Beerdigung	auf	die	Verknüpfung	der	Lebenden	zu	den	Toten.	
Die	hier	 vorgestellten	Seilgriffe	der	Serie	basic	und	 ikon be-
dienen	sich	dieser	Symbolik	und	interpretieren	die	Gestaltung	
von	Sarggriffen	auf	eine	überaus	innovative	Art	und	Weise	neu.

In	 unseren	 neuen	 Seilgriffen	 findet	 das	 Thema	 Sargbe-
schlag	eine	weitere	gestalterische	Interpretation. Holz	und	
Naturfaserseil,	zwei	natürliche	Werkstoffe,	die	Ihnen	in	die-
ser	Kombination	eine	ungeahnte	Vielfalt	für	Ihr	Sarg-Design	
eröffnen.

Das	 von	 uns	 entwickelte	 und	 patentierte	 Befestigungs-System 
bietet	 Sicherheit	 mit	 hohem	 Tragekomfort	 und	 eine	 schnelle	
Montage.	 Die	 Anschmiegfähigkeit	 der	 verwendeten	 Naturfa-
serseile		erhöht	den	Tragekomfort	und	gewährleistet	eine	hohe	
Belastbarkeit.

Die	 schönste	 Verbindung	 von	 Qualität	 und	 Nachhaltigkeit,
von	der	Sie	und	unsere	Umwelt	gemeinsam	profitieren.

Lassen	Sie	sich	von	uns	beraten.	Gerne	stellen	wir	Ihnen	eine	
individuelle	Kombination	von	Seil,	Fassung	und	Bohrmaß	zu-
sammen.
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 basic | Seilgriffe | 3 

Kennzeichnend	ist	die	schmale,	sachliche	Linienführung	der	
Serie thin. Durch	diese	Formensprache	lassen	sich	die	Griffe	
harmonisch	in	die	Gestaltung	integrieren.

Serie	230/202	thin

Bestellnummer:

230/202 hell, altkupfer galv.

230/202 hell, vernickelt

230/202 natur, messing matt

Alle Ausführungen auch
für abweichende Bohrmaße 
lieferbar.
(180mm, 165mm o.ä.)

Patentiertes
Befestigungs-System:

•	 für	Standard-Bohrlöcher	M8
•	 schnelle	Montage
•	 hohe	Belastbarkeit
•	 sicherer	Halt

230/202 hell, flämisch galv.

230/202 natur, altkupfer galv.

230/202 natur, vernickelt

230/202 hell, messing matt

230/202 natur, flämisch galv.

Beschreibung:

Seil-Sarggriff	feststehend.	
Naturfaserseil ø 20mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.

Bestellnummer:

230/202
Modellform:	thin

Seilfarben:

hell natur

Seilfassungen:

altkupfer galvanisch flämisch galvanisch messing matt vernickelt



4 | Seilgriffe | basic

Seilgriffe | basic	|	Serie	230/201

 basic | Seilgriffe | 5 

Die	Seilgriffe	der	Serie	bold	zeigen	sich	in	einer	asketischen,	
zurückhaltenden	Form	und	betonen	ein	sachliches	Sarg-
Design.

Serie	230/201	bold

Bestellnummer:

230/201 hell, altkupfer galv.

230/201 hell, vernickelt

230/201 natur, messing matt

230/201 mittel, flämisch galv.

230/201	dunkel,	altkupfer	galv.

230/201	dunkel,	vernickelt

230/201	bernstein,	messing	matt

230/201 hell, flämisch galv.

230/201 natur, altkupfer galv.

230/201 natur, vernickelt

230/201 mittel, messing matt

230/201	dunkel,	flämisch	galv.

230/201	bernstein,	altkupfer	galv.

230/201	bernstein,	vernickelt

230/201 hell, messing matt

230/201 natur, flämisch galv.

230/201 mittel, altkupfer galv.

230/201 mittel, vernickelt

230/201	dunkel,	messing	matt

230/201	bernstein,	flämisch	galv.

Beschreibung:

Seil-Sarggriff	feststehend.	
Naturfaserseil ø 30mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.

Alle Ausführungen auch
für abweichende Bohrmaße 
lieferbar.
(180mm, 165mm o.ä.)

Patentiertes
Befestigungs-System:

•	 für	Standard-Bohrlöcher	M8
•	 schnelle	Montage
•	 hohe	Belastbarkeit
•	 sicherer	Halt

Bestellnummer:

230/201
Modellform:	bold

Seilfarben:

hell natur mittel dunkel bernstein

Seilfassungen:

altkupfer galvanisch flämisch galvanisch messing matt vernickelt
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Seilgriffe | ikon	|	Modellformen

Das Seilgriffsystem für Särge
ikonModellform: arc balance wave swing woodstock stretch

Holz
stretch

Seil
ring

Bestell-Nr.: 230/210 230/211 230/211 230/211 230/220 230/220HL 230/223 225

Ø 30mm 30mm 30mm 30mm 20mm 20mm 20/30mm 20mm

hell • • • •

natur • • • •

mittel • • • • 		•

dunkel • • • • 		•

bernstein • • • • 		•

altkupfer galv. • • • • • •

flämisch galv. • • • • • • • •

messing matt • • • • • •

messing	blank • • • • • • • •

vernickelt • • • • • • • •

edelstahl • • • • • •

Länge 370mm 1.870mm

Kiefer • •

Buche • •

Eiche • •

flämisch galv. • •

messing	blank • •

vernickelt • •

 =	Seilschlaufe			  =	Durchgehendes	Seil

· swing ·

· arc ·

· balance ·

· wave ·

ikon
Das erste Seilgriffsystem
für Särge.

ikon	 bietet	 aufgrund	 seiner	
acht	 Modellformen,	 fünf	 Seil-
färbungen	und	sechs	Verede-
lungsarten eine bisher uner-
reichte	 Modellvielfalt	 für	 Ihr	
Sargprogramm.

ikon	ordnet	sich,	je	nach	Mo-
dellform,	 unaufdringlich	 unter	
oder	setzt	gewollte	Akzente.

Abhängig	 vom	 Montagewin-
kel	 können	 Sie	 über	 die	 Mo-
dellform	 des	 Griffs	 230/211	
selbst	entscheiden.

Bei	einer	Anbringung	der	Fas-
sungen	im	90°-Winkel	erhalten	
Sie	 die	 klassische	 Griffform	
balance.	Werden	die	Befesti-
gungen	jedoch	im	45°-Winkel	
montiert,	können	Sie	über	die	
Formung	 des	 Seils	 das	 extra-
vagante	Modell	wave	oder	die	
bestimmende	Form	swing	um-
setzen.

Das	 neu	 entwickelte	 Be-
festigungssystem	 der	 Serie	
ikon	 gewährleistet	 einen	 si-
cheren Halt	auch	bei	hoher	Be-
lastung. 

Durch	die	1-Punkt-Befestigung 
mit	integriertem	Verdrehschutz	
ist	 eine	 schnelle	 und	 sichere	
Montage	garantiert.
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Seilgriffe | ikon	|	Serie	230/210 Das	Modell	arc	unterstützt	mit	seiner	modernen	Bogenform	
die	Linienführung	jeder	guten	Sarg-Gestaltung. Serie	230/210	arc

Bestellnummer:

230/210 hell, altkupfer galv.

230/210	hell,	messing	blankMontagewinkel:

230/210 natur, altkupfer galv.

230/210	natur,	messing	blank

230/210 mittel, altkupfer galv.

230/210	mittel,	messing	blank

230/210	dunkel,	altkupfer	galv.

230/210	dunkel,	messing	blank

230/210	bernstein,	altkupfer	galv.

230/210	bernstein,	messing	blank

230/210 hell, flämisch galv.

230/210 hell, vernickelt

230/210 natur, flämisch galv.

230/210 natur, vernickelt

230/210 mittel, flämisch galv.

230/210 mittel, vernickelt

230/210	dunkel,	flämisch	galv.

230/210	dunkel,	vernickelt

230/210	bernstein,	flämisch	galv.

230/210	bernstein,	vernickelt

230/210 hell, messing matt

230/210	hell,	edelstahl

230/210 natur, messing matt

230/210	natur,	edelstahl

230/210 mittel, messing matt

230/210	mittel,	edelstahl

230/210	dunkel,	messing	matt

230/210	dunkel,	edelstahl

230/210	bernstein,	messing	matt

230/210	bernstein,	edelstahl

Beschreibung:

Seil-Sarggriff	anliegend.	
Naturfaserseil ø30mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.

Bestellnummer:

230/210
Modellform:	arc

Seilfarben:

hell natur mittel dunkel bernstein

Seilfassungen:

altkupfer galvanisch flämisch galvanisch messing matt messing	blank vernickelt edelstahl

0°
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Seilgriffe | ikon	|	Serie	230/211 Die	klassiche	Form	des	Modells	balance	interpretiert	die	
bekannte	Sarggriffform	neu.	 Serie	230/211	balance

Beschreibung:

Seil-Sarggriff	anliegend.	
Naturfaserseil ø30mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.

Bestellnummer:

230/211 hell, altkupfer galv.

230/211	hell,	messing	blank

230/211 natur, altkupfer galv.

230/211	natur,	messing	blank

230/211 mittel, altkupfer galv.

230/211	mittel,	messing	blank

230/211	dunkel,	altkupfer	galv.

230/211	dunkel,	messing	blank

230/211	bernstein,	altkupfer	galv.

230/211	bernstein,	messing	blank

230/211 hell, flämisch galv.

230/211 hell, vernickelt

230/211 natur, flämisch galv.

230/211 natur, vernickelt

230/211 mittel, flämisch galv.

230/211 mittel, vernickelt

230/211	dunkel,	flämisch	galv.

230/211	dunkel,	vernickelt

230/211	bernstein,	flämisch	galv.

230/211	bernstein,	vernickelt

230/211 hell, messing matt

230/211	hell,	edelstahl

230/211 natur, messing matt

230/211	natur,	edelstahl

230/211 mittel, messing matt

230/211	mittel,	edelstahl

230/211	dunkel,	messing	matt

230/211	dunkel,	edelstahl

230/211	bernstein,	messing	matt

230/211	bernstein,	edelstahl

Bestellnummer:

230/211
Modellform:	balance

Seilfarben:

hell natur mittel dunkel bernstein

Seilfassungen:

altkupfer galvanisch flämisch galvanisch messing matt messing	blank vernickelt edelstahl

Montagewinkel:

0°

90°
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Seilgriffe | ikon	|	Serie	230/211 Die	prägende	Wellenform	des	Modells	wave eignet sich her-
vorragend	zur	Betonung	der	Greifpunkte	und	für	eine	beson-
dere	Aufwertung	des	Sargs.

Serie	230/211	wave

Bestellnummer:

230/211 hell, altkupfer galv.

230/211	hell,	messing	blank

230/211 natur, altkupfer galv.

230/211	natur,	messing	blank

230/211 mittel, altkupfer galv.

230/211	mittel,	messing	blank

230/211	dunkel,	altkupfer	galv.

230/211	dunkel,	messing	blank

230/211	bernstein,	altkupfer	galv.

230/211	bernstein,	messing	blank

230/211 hell, flämisch galv.

230/211 hell, vernickelt

230/211 natur, flämisch galv.

230/211 natur, vernickelt

230/211 mittel, flämisch galv.

230/211 mittel, vernickelt

230/211	dunkel,	flämisch	galv.

230/211	dunkel,	vernickelt

230/211	bernstein,	flämisch	galv.

230/211	bernstein,	vernickelt

230/211 hell, messing matt

230/211	hell,	edelstahl

230/211 natur, messing matt

230/211	natur,	edelstahl

230/211 mittel, messing matt

230/211	mittel,	edelstahl

230/211	dunkel,	messing	matt

230/211	dunkel,	edelstahl

230/211	bernstein,	messing	matt

230/211	bernstein,	edelstahl

Beschreibung:

Seil-Sarggriff	anliegend.	
Naturfaserseil ø30mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.

Bestellnummer:

230/211
Modellform:	wave

Seilfarben:

hell natur mittel dunkel bernstein

Seilfassungen:

altkupfer galvanisch flämisch galvanisch messing matt messing	blank vernickelt edelstahl

Montagewinkel:

0°

45°
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Seilgriffe | ikon	|	Serie	230/211 Der	Schwung	des	Seiles	ist	prägend	für	die	bestimmende	
Linienführung	des	Modells	swing. Serie	230/211	swing

Bestellnummer:

230/211 hell, altkupfer galv.

230/211	hell,	messing	blank

230/211 natur, altkupfer galv.

230/211	natur,	messing	blank

230/211 mittel, altkupfer galv.

230/211	mittel,	messing	blank

230/211	dunkel,	altkupfer	galv.

230/211	dunkel,	messing	blank

230/211	bernstein,	altkupfer	galv.

230/211	bernstein,	messing	blank

230/211 hell, flämisch galv.

230/211 hell, vernickelt

230/211 natur, flämisch galv.

230/211 natur, vernickelt

230/211 mittel, flämisch galv.

230/211 mittel, vernickelt

230/211	dunkel,	flämisch	galv.

230/211	dunkel,	vernickelt

230/211	bernstein,	flämisch	galv.

230/211	bernstein,	vernickelt

230/211 hell, messing matt

230/211	hell,	edelstahl

230/211 natur, messing matt

230/211	natur,	edelstahl

230/211 mittel, messing matt

230/211	mittel,	edelstahl

230/211	dunkel,	messing	matt

230/211	dunkel,	edelstahl

230/211	bernstein,	messing	matt

230/211	bernstein,	edelstahl

Beschreibung:

Seil-Sarggriff	anliegend.	
Naturfaserseil ø30mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.

Bestellnummer:

230/211
Modellform:	swing

Seilfarben:

hell natur mittel dunkel bernstein

Seilfassungen:

altkupfer galvanisch flämisch galvanisch messing matt messing	blank vernickelt edelstahl

0°

45°

Montagewinkel:
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Seilgriffe | ikon	|	Serie	230/220

Dazu	Holzstäbe	lieferbar	in	
370mm

+ Kiefer 
+ Buche 
+ Eiche 

Oberflächenfärbungen	auf	
Anfrage.

Das	Modell	woodstock ermöglicht	durch	die	individuelle
Auswahl	des	Holzstabes	eine	harmonische	Anpassung
an	den	Sarg.

Serie	230/220	woodstock

Bestellnummer:

230/220 hell, flämisch galv., Eiche*

230/220 hell, vernickelt, Buche* 230/220 natur, altkupfer galv., Eiche*

Seil-Sarggriff	anliegend,
fertig	montiert.
Naturfaserseil ø 20mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.
Holzstab	370mm	mit	
passenden,	veredelten	
Metallendkappen.

Seil-Sarggriff	anliegend,	
für	die	Eigenmontage.	
Naturfaserseil ø 20mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.	Veredelte	
Metallendkappen.

230/220	hell,	messing	blank,	Eiche*

230/220	natur,	messing	blank,	Eiche*

230/220	hell,	messing	blank,	Kiefer*

230/220 hell, vernickelt, Kiefer*

Beschreibung:

230/220	hell,	messing	blank

230/220	natur,	messing	blank

230/220 hell, flämisch galv.

230/220 natur, flämisch galv.

230/220 hell, vernickelt

230/220 natur, vernickelt

Bestellnummer:

230/220
Modellform:	woodstock
mit	Holzstab,	fertig	montiert

Seilfarben:

hell natur

Seilfassungen:

flämisch galvanisch messing	blank vernickelt

Montagewinkel:

*	Beispielkombinationen	

0°

90°
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Seilgriffe | ikon	|	Serie	230/220HL	 Der stretch	Sarggriff	mit	langem	Holzstab	als	prägendem	
Element	steht	mit	seiner	geraden	Linienführung	für	eine	zeit-
gemäße	Sarggestaltung.

Serie	230/220HL	stretch

Bestellnummer:

230/220HL hell, flämisch galv., Eiche*

230/220HL	hell,	messing	blank,	Kiefer*

230/220HL natur, flämisch galv., Eiche*

230/220HL	hell,	messing	blank,	Eiche*

230/220HL hell, vernickelt, Buche*

230/220HL natur, flämisch galv., Kiefer*

Beschreibung:

230/220HL hell, flämisch galv.

230/220HL natur, flämisch galv.

Seil-Sarggriff	anliegend,	
für	die	Eigenmontage.	
Naturfaserseil ø 20mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.	Veredelte	
Metallendkappen.

Für	die	Stirnseiten	passend,	
Seil-Sarggriff	230/220 
woodstock,	finden	Sie	auf	
Seite	16	in	entsprechenden	
Farbkombinationen.

Bestellnummer:

230/220HL
Modellform:	stretch (Holz)
mit	Holzstab

Seilfarben:

hell natur

Seilfassungen:

flämisch galvanisch messing	blank vernickelt

Montagewinkel:

Dazu	Holzstäbe	lieferbar	in	
1.870mm

+ Kiefer 
+ Buche 
+ Eiche 

Oberflächenfärbungen	auf	
Anfrage.

230/220 woodstock

*	Beispielkombinationen	

0°

90°
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Seilgriffe | ikon	|	Serie	230/223 Die	Modellform	stretch	in	seiner	kompletten	Seilausführung	
belebt	das	Thema	Stangengriff	neu	und	prägt	ein	ausgewoge-
nes	Sarg-Design.

Serie	230/223	stretch

Bestellnummer:

230/223 hell/hell, flämisch galv.

230/223	natur/natur,	messing	blank

230/223 hell/hell, vernickelt

Seilschlaufen	ø	20mm
nur	in	Seilfarben	hell	und	natur.

Durchgehendes	Seil	ø	30mm
in	allen	Seilfarben	lieferbar.

230/223 dunkel/hell,	messing	blank*

230/223	dunkel/natur,	altkupfer	galv.*

*	Beispielkombinationen	

230/223 natur/natur, flämisch galv.

230/223	hell/hell,	messing	blank

230/223	natur/natur,	messing	blank

230/223	dunkel/hell,	vernickelt*

230/223	dunkel/natur,	flämisch	galv.*

Beschreibung:

Seil-Sarggriff	anliegend.	
Naturfaserseil ø20/30mm 
mit	Metall-Fassung	veredelt.	
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.

Bitte	Bohrabstand	der	linken
und	rechten	Endbohrung	
angeben	(z.B.	1.600	mm)

Bestellnummer:

230/223
Modellform:	stretch (Seil)

Durchgehendes Seil:

 hell

Seilschlaufen:

hell

natur

natur

mittel dunkel bernstein

Seilfassungen:

altkupfer galvanisch flämisch galvanisch messing matt messing	blank vernickelt edelstahl

Montagewinkel:

Für	die	Stirnseiten	passend,	
Seil-Sarggriff	230/211
balance,	finden	Sie	auf	
Seite	10	in	entsprechenden	
Farbkombinationen.

230/211 balance

0°

90°
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Seilgriffe | ikon	|	Serie	225 Die	schlichten	Seilschlaufen	des	Modells	ring	finden	ihren	
Einsatz	an	geradlinigen,	klaren	Sargformen.	Die	Größe	der	
Seilschlaufe	kann	individuell	bestimmt	werden	und	belebt	so	
das	traditionelle	Ringgriffsegment.

Serie	225	ring

Bestellnummer:

225 hell, altkupfer galv.

225 natur, altkupfer galv.

225	hell,	messing	blank

225	natur,	messing	blank

225 hell, flämisch galv.

225 natur, flämisch galv.

225 hell, vernickelt

225 natur, vernickelt

225 hell, messing matt

225 natur, messing matt

225	hell,	edelstahl

225	natur,	edelstahl

Beschreibung:

Seil-Ringgriff	anliegend.
Naturfaserseil ø20mm mit 
Metall-Fassung	veredelt.
Befestigungsschraube	M8	
mit	Flanschmutter.

Bestellnummer:

230/225
Modellform:	ring

Seilfarben:

hell natur

Seilfassungen:

altkupfer galvanisch flämisch galvanisch messing matt messing	blank vernickelt edelstahl

Montagewinkel:

0°

90°
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Seilgriffe | Zubehör

Seilgriffe | 25 

Allgemeine
Lieferbedingungen

Bestellnummer:

0929
altkupfer galv.

S400G / R410G
altkupfer galv.

S420G / R421G
altkupfer galv.

S325G
altkupfer galv.

S326G
altkupfer galv.

S1010G / R1010G
altkupfer galv.

0929
flämisch galv.

S400G / R410G
flämisch galv.

S400G / R410G
messing matt

S420G / R421G
flämisch galv.

S326G
flämisch galv.

S1010G / R1010G
flämisch galv.

0929
messing matt

S420G / R421G
messing matt

S326G
messing	blank

S1010G / R1010G
messing matt

0929
messing	blank

S400G / R410G
messing	blank

S420G / R421G
messing	blank

S325G
messing	blank

S326G
vernickelt

S1010G / R1010G
messing	blank

0929
vernickelt

S400G / R410G
vernickelt

S420G / R421G
vernickelt

S325G
vernickelt

S1010G / R1010G
vernickelt

0929
edelstahl

S400G / R410G
edelstahl

S420G / R421G
edelstahl

S130H
Spaxschraube	silber

S130H
Spaxschraube	gelb

S1010G / R1010G
edelstahl

Beschreibung:

Sargdeckelring
mit	Befestigungsschraube.
Metall	veredelt.

Sargschraube	(S)
Rosette	(R)
Metall	veredelt.

Sargschraube	(S)
Rosette	(R)
Metall	veredelt.

Sargschraube	(S)
Massiv-Messing	Kugel
mit	Spaxschraube.
Metall	veredelt.

Sargschraube	(S)
mit	doppelgängigem
Gewinde	(schnelle	Montage).
Metall	veredelt.

Sargschraube	(S)
mit	doppelgängigem
Gewinde	(schnelle	Montage).
Rosette	(R)
Metall	veredelt.

Sargschraube	(S)
Holz-Kugel
mit	Spaxschraube.
Buchenholz.

Rechtlicher Hinweis:
Wir	liefern	ausschliesslich	zu	unseren	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen,	die	Sie	hier	einsehen	können.	(Seite	25)
Abgebildete	Produkte	sind	gesetzl.	geschützt.	Die	Vervielfälltigung	und	das	Kopieren	von	Abbildungen	und	/	oder	Texten
ist	ohne	unser	Einverständnis	untersagt.	(UrhG)	

§ 1 Geltung der Bedingungen
1.	Die	Lieferungen,	Leistungen	und	Angebote	der	Gustav	Michel	GmbH	&	Co.	(nachfolgend	„Verkäufer“)	erfolgen	
ausschließlich	aufgrund	dieser	Geschäftsbedingungen.	Diese	gelten	auch	für	alle	künftigen	Geschäftsbeziehungen,	
auch	wenn	sie	nicht	nochmals	ausdrücklich	vereinbart	werden.
2.	Geschäfts-	oder	Einkaufsbedingungen	des	Käufers,	die	von	diesen	Geschäftsbedingungen	abweichen	oder	diese	
ergänzen,	werden	nicht	anerkannt.	Ihrer	Einbeziehung	wird	hiermit	widersprochen.	
§ 2 Angebot, Vertragsschluss und abweichende Vereinbarungen 
1.	Die	Angebote	des	Verkäufers	sind	freibleibend	und	unverbindlich.
2.	Annahmeerklärungen	und	sämtliche	Bestellungen	bedürfen	zur	Rechtswirksamkeit	der	schriftlichen	oder	
fernschriftlichen	Bestätigung	des	Verkäufers	oder	der	vorbehaltlosen	Übersendung	der	Ware.
3.	Das	gleiche	gilt	für	Abweichungen	von	diesen	Geschäftsbedingungen	und	sonstige	Ergänzungen,	Abänderungen	
oder	Nebenabreden.	Abänderungen	nach	Vertragsschluss	bleiben	von	dieser	Regelung	unberührt.
4.	Maßgeblich	für	den	Inhalt	und	Umfang	von	Lieferungen	und	Leistungen	ist	die	schriftliche	Auftragsbestätigung	
durch	den	Verkäufer,	soweit	eine	Auftragsbestätigung	erfolgt.	Im	übrigen	gilt	der	Inhalt	des	Angebotes.	Das	gilt	auch	
für	Bestellungen	gegenüber	unseren	Handelsvertretern	und	/	oder	Außendienstmitarbeitern.
§ 3 Preise
1.	Die	Preise	gelten	seit	01.01.2002	in	Euro	zuzüglich	der	Umsatzsteuer	in	der	jeweils	geltenden	gesetzlichen	Höhe.
2.	Sofern	nicht	ein	Festpreis	ausdrücklich	vereinbart	wurde,	sind	die	Preise	bis	zu	dem	in	der	Auftragsbestätigung	
bzw.	im	Angebot	genannten	Liefertermin	verbindlich.	Ist	ein	solcher	nicht	vereinbart,	ist	der	Verkäufer	für	die	Dauer	
von	sechs	Wochen	ab	Auftragsbestätigung	bzw.	Warenübersendung	an	die	vereinbarten	Preise	gebunden.	Danach	
ist	der	Verkäufer	im	Falle	von	nach	der	Auftragsbestätigung	bzw.	Warenübersendung	erfolgten	Kostensteigerungen	
berechtigt,	angemessene	Preiserhöhungen	vorzunehmen,	soweit	er	sich	nicht	bereits	in	Lieferverzug	befindet.
3.	Versandkosten	einschließlich	der	Kosten	der	Verpackung	werden	gesondert	berechnet	und	sind	vom	Kunden	zu	tragen.
4.	Bei	etwa	vereinbarter	frachtfreier	Lieferung	haben	die	von	uns	genannten	Preise,	die	zur	Zeit	des	Angebots	gül-
tigen	Frachten-	und	Nebengebühren	zur	Grundlage.	Sie	werden	daher	zu	Gunsten	oder	zu	Lasten	des	Verkäufers	an	
veränderte	Fracht-	und	Nebengebührensätze	angepasst,	ohne	dass	dem	Käufer	insoweit	ein	Rücktrittsrecht	zusteht.
§ 4 Bearbeitungskosten bei Warenrückgabe 
Nimmt	der	Verkäufer	mangelfreie	Ware	zurück,	was	seiner	ausdrücklichen	Zustimmung	bedarf,	ist	vom	Käufer	eine	
Bearbeitungsgebühr	mit	der	jeweils	geltenden	Umsatzsteuer	zu	zahlen.
§ 5 Liefer- und Leistungszeit, Verzug
1.	Die	Einhaltung	von	Fristen	für	Lieferungen	setzt	den	rechtzeitigen	Eingang	sämtlicher	vom	Käufer	mitzuteilender	
notwendigen	Angaben,	zu	liefernden	Unterlagen,	erforderlichen	Genehmigungen	(einschließlich	etwaig	erforder-
licher	Importlizenzen)	und	Freigaben,	insbesondere	von	Plänen,	sowie	die	Einhaltung	der	vereinbarten	Zahlungs-
bedingungen,	einschließlich	der	fristgemäßen	Zahlung	von	im	Einzelfall	gesondert	vereinbarten	Anzahlungen	und	
sonstigen	Verpflichtungen	durch	den	Käufer	voraus.	Werden	diese	Voraussetzungen	nicht	rechtzeitig	erfüllt,	so	
verlängern	sich	die	Lieferfristen	angemessen,	soweit	eine	Verzögerung	nicht	vom	Verkäufer	zu	vertreten	ist.	Die	
Bestimmungen	von	§	5	gelten	entsprechend	im	Falle	vereinbarter	Selbstabholung	durch	den	Kunden.
2.	Fixgeschäfte	bedürfen	der	ausdrücklichen	schriftlichen	Bestätigung.	
3.	Die	Lieferungen	erfolgen	unter	Vorbehalt	der	Liefermöglichkeit.
4.	Liefer-	und	Leistungsverzögerungen	aufgrund	höherer	Gewalt,	unvorhersehbarer	Betriebsstörungen	oder	
Rohstoffverknappungen	oder	sonstiger	Ereignisse,	die	der	Verkäufer	nicht	zu	vertreten	hat,	berechtigen	ihn,	den	
Liefertermin	auch	dann	um	die	Dauer	der	Behinderung	hinauszuschieben,	wenn	dieser	verbindlich	vereinbart	
worden	ist.	Ist	die	Lieferung	dem	Verkäufer	aufgrund	eines	solchen	Umstandes	unmöglich	oder	nicht	zumutbar,	darf	
er	vom	Vertrag	ganz	oder	teilweise	zurücktreten.	
5.	Dauert	die	Behinderung	länger	als	zwei	Monate,	ist	der	Käufer	nach	angemessener	Nachfristsetzung	berechtigt,	
hinsichtlich	des	noch	nicht	erfüllten	Teils	vom	Vertrag	zurückzutreten.
6.	Die	Lieferfrist	gilt	als	eingehalten,	wenn	die	Ware	innerhalb	der	vereinbarten	Lieferfrist	zum	Versand	gebracht	
bzw.	die	Versandbereitschaft	angezeigt	worden	ist.	Bei	vereinbarter	Selbstabholung	genügt	die	Anzeige	der	
Bereitstellung	der	Ware	am	Sitz	des	Verkäufers.
7.	Wird	der	Liefertermin	bzw.	die	Lieferfrist	seitens	des	Verkäufers	nicht	eingehalten,	ist	der	Käufer	verpflichtet,	
schriftlich	eine	angemessene	Nachlieferungsfrist	zu	setzen.	Liefert	der	Verkäufer	innerhalb	der	gesetzten	Nachfrist	
schuldhaft	nicht,	ist	der	Käufer	berechtigt,	vom	Vertrag	zurückzutreten.
8.	Sofern	der	Verkäufer	die	Nichteinhaltung	verbindlich	zugesagter	Termine	zu	vertreten	hat,	ist	nach	fruchtlosem	
Ablauf	der	vom	Käufer	gesetzten	Nachfrist	sein	Anspruch	auf	eine	Verzugsentschädigung	-	sofern	er	glaubhaft	
macht,	daß	ihm	aus	der	Verzögerung	ein	Schaden	entstanden	ist	-	auf	einen	Betrag	von	5	%	des	Nettorech-
nungswerts	der	vom	Verzug	betroffenen	Lieferung	oder	Leistung	beschränkt.	Darüber	hinausgehende	Ansprüche	
sind	ausgeschlossen,	es	sei	denn,	der	Verzug	beruht	auf	mindestens	grober	Fahrlässigkeit	oder	der	schuldhaften	
Verletzung	einer	wesentlichen	Vertragspflicht.	In	diesem	Fall	ist	der	Schadensersatz	auf	den	vorhersehbaren,	
typischerweise	eintretenden	Schaden	begrenzt.
9.	Der	Käufer	ist	verpflichtet,	auf	Verlangen	des	Verkäufers	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	zu	erklären,	ob	
er	wegen	der	Verzögerung	der	Lieferung	vom	Vertrag	zurücktritt	und	/	oder	Schadensersatz	anstatt	der	Leistung	
verlangt	und	/	oder	auf	der	Lieferung	besteht.	
10.	Wird	die	Anlieferung,	der	Versand	oder	die	Zustellung	auf	Wunsch	des	Käufers	über	den	im	Vertrag	vorgese-
henen	Zeitpunkt	verschoben,	so	kann	der	Verkäufer	frühestens	zehn	Werktage	nach	Anzeige	der	Versandbe-
reitschaft	der	Waren	ein	Lagergeld	in	Höhe	von	0,5	%	des	Rechnungsbetrages	für	jeden	angefangenen	Monat,	
maximal	jedoch	5	%	an	Lagergeld	dem	Käufer	in	Rechnung	stellen.	Der	Nachweis	höherer	oder	niedrigerer	
Lagerkosten	bleibt	den	Vertragsparteien	unbenommen.	Dies	gilt	ebenfalls	im	Falle	vereinbarter	Selbstabholung	
durch	den	Kunden,	wenn	der	Kunde	die	Ware	nicht	zum	vereinbarten	Termin	abholt.
11.	Der	Verkäufer	ist	zu	Teillieferungen	in	zumutbarem	Umfang	berechtigt.	Teillieferungen	gelten	als	Geschäfte	für	
sich.	Sie	werden	als	solche	in	Rechnung	gestellt	und	sind	gesondert	zu	bezahlen.
12.	Fertigungsbedingte	und	branchenübliche	Mehr-	oder	Minderlieferungen	von	bis	zu	10	%	der	bestellten	Menge	sind	
zulässig,	es	sei	denn,	dass	eine	Abweichung	von	der	Vertragsmenge	im	Einzelfall	für	den	Käufer	unzumutbar	ist.
13.	Befindet	sich	der	Käufer	im	Falle	der	vereinbarten	Selbstabholung	länger	als	zehn	Tage	nach	Zugang	der	Bereit-
stellungsanzeige	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	in	Rückstand,	so	ist	der	Verkäufer	nach	Setzung	einer	Nachfrist	
von	weiteren	zehn	Tagen	berechtigt,	vom	Vertrag	zurückzutreten.	Der	Setzung	einer	Nachfrist	bedarf	es	nicht,	wenn	
der	Käufer	die	Annahme	ernsthaft	und	endgültig	verweigert	oder	offenkundig	auch	innerhalb	dieser	Zeit	zur	Zahlung	
des	Kaufpreises	nicht	im	Stande	ist.	Hiervon	unberührt	bleibt	das	Recht	des	Verkäufers	auf	Geltendmachung	von	
Schadensersatz.
§ 6 Gefahrübergang 
1.	Die	Gefahr	zufälligen	Untergangs	und	/	oder	Verlustes	geht	auf	den	Käufer	über,	sobald	die	Sendung	an	die	den	
Transport	ausführende	Person	übergeben	worden	ist	oder	zwecks	Versendung	das	Lager	des	Verkäufers	verlassen	
hat.	Das	gilt	auch,	wenn	der	Versand	durch	eigene	Leute	des	Verkäufers	ganz	oder	teilweise	durchgeführt	wird.
2.	Darüber	hinaus	geht	die	Gefahr	auf	den	Käufer	über,	sobald	dieser	nach	Zugang	der	Anzeige	der	Versandbereit-
schaft	durch	den	Verkäufer	in	Annahmeverzug	gerät.	
3.	Im	Falle	der	Selbstabholung	durch	den	Käufer	geht	die	Gefahr	des	zufälligen	Untergangs	und	/	oder	Verlustes	auf	
den	Käufer	mit	Übergabe	der	Ware	an	die	für	den	Käufer	den	Transport	ausführende	Person	über	oder	wenn	sich	
der	Käufer	entsprechend	Abs.	2	nach	Zugang	der	Bereitstellungsanzeige	in	Annahmeverzug	befindet.
4.	Wird	Ware	im	Einzelfall	aus	Gründen,	die	der	Verkäufer	nicht	zu	vertreten	hat	und	aufgrund	besonderer	schrift-
licher	Vereinbarung	zurückgenommen,	so	trägt	der	Käufer	jede	Gefahr	bis	zum	Eingang	der	Ware	beim	Verkäufer.
§ 7 Gewährleistung 
1.	Mängelansprüche	bestehen	nicht	bei	nur	unerheblicher	Abweichung	von	der	vereinbarten	Beschaffenheit	und	bei	
nur	unerheblicher	Beeinträchtigung	der	Brauchbarkeit.
2.	Mängelansprüche	bestehen	ferner	nicht	bei	natürlicher	Abnutzung	oder	Schäden,	die	nach	dem	Gefahrübergang	
infolge	fehlerhafter	oder	nachlässiger	Behandlung,	übermäßiger	Beanspruchung,	natürlicher	Abnutzung	im	üblichen	
Rahmen,	ungeeigneter	Betriebsmittel,	mangelhafter	Montagearbeiten,	ungeeigneten	Arbeitsmaterials,	ungeeigneter	
Betriebsmittel,	Mißachtung	von	Betriebsvorschriften,	mangelhafter	Wartung	oder	die	aufgrund	besonderer	äußerer	
Einflüsse	(u.a.	chemische	oder	elektrolytische)	entstehen,	die	nach	dem	Vertrag	nicht	vorausgesetzt	sind.
3.	Werden	vom	Käufer	oder	von	Dritten	unsachgemäße	Änderungen	oder	Instandsetzungsarbeiten	vorgenommen,	
so	bestehen	für	diese	und	die	daraus	entstehenden	Folgen	ebenfalls	keine	Mängelansprüche.
4.	Darüber	hinaus	bestehen	keine	Mängelansprüche	bei	Produkten,	die	aufgrund	eines	Konstruktionsentwurfes	oder	
eines	Planes	des	Käufers	auf	dessen	Wunsch	angefertigt	wurden	und	infolgedessen	fehlerhaft	sind.
5.	Der	Käufer	hat	dem	Verkäufer	Mängel	unverzüglich,	spätestens	jedoch	innerhalb	einer	Woche	nach	Eingang	des	
Liefergegenstandes	schriftlich	mitzuteilen.	Mängel,	die	auch	bei	sorgfältiger	Prüfung	innerhalb	dieser	Frist	nicht	
entdeckt	werden	können,	sind	dem	Verkäufer	unverzüglich	nach	Entdeckung	schriftlich	anzuzeigen.
6.	Gewährleistungsansprüche	sind	ausgeschlossen,	wenn	dem	Verkäufer	nicht	innerhalb	von	zehn	Tagen	nach	der	
Mängelanzeige	die	Möglichkeit	eingeräumt	wird,	die	beanstandete	Ware	zu	besichtigen.
7.	Bei	begründeter	Mängelrüge	ist	der	Verkäufer	nach	seiner	Wahl	zur	Nachbesserung	(Reparatur)	oder	zur	
Nachlieferung	berechtigt.
8.	Liefert	der	Verkäufer	zum	Zwecke	der	Nacherfüllung	eine	mangelfreie	Sache,	so	hat	der	Käufer	die	mangelhafte	
Sache	herauszugeben.	Dieses	gilt	entsprechend	für	mangelhafte	Bestandteile,	wenn	diese	im	Rahmen	der	Nach-
besserung	durch	mangelfreie	ersetzt	werden.
9.	Ist	der	Verkäufer	zur	Nachbesserung	oder	Nachlieferung	nicht	in	der	Lage	bzw.	ist	er	gemäß	§	439	Abs.	3	
BGB	zur	Verweigerung	der	Nachbesserung	bzw.	der	Nachlieferung	berechtigt	oder	tritt	eine	Verzögerung	der	
Nachbesserung	bzw.	Nachlieferung	über	eine	angemessene	Frist	hinaus	ein,	die	der	Verkäufer	zu	vertreten	hat	oder	
schlägt	die	Nachlieferung	bzw.	Nachbesserung	zweimal	fehl,	so	kann	der	Käufer	nach	seiner	Wahl	Herabsetzung	
der	Vergütung	verlangen	oder	vom	Vertrag	zurückzutreten.	
10.	Gesetzliche	Rückgriffsansprüche	des	Käufers	gegen	den	Verkäufer	bestehen	nur	insoweit,	als	die	gesetzlichen	
Voraussetzungen	(u.	a.	des	Verbrauchsgüterkaufs)	erfüllt	sind.	Daher	bestehen	insbesondere	keine	Rückgriffsan-
sprüche,	wenn	der	Käufer	mit	seinem	Abnehmer	über	die	gesetzlichen	Mängelansprüche	hinausgehende	Vereinba-
rungen	im	Rahmen	einer	Garantie	oder	aus	Kulanz	getroffen	hat.		
11.	Soweit	die	gesetzlichen	Vorschriften	über	den	Verbrauchsgüterkauf	(§§	474	ff.	BGB)	insbesondere	hinsichtlich	
der	Rückgriffshaftung	(§§	478	ff.	BGB)	mangels	Vorliegen	der	gesetzlichen	Voraussetzungen	keine	Anwendung	
finden,	gilt	eine	einjährige	Gewährleistungsfrist.	§	438	Abs.	1	Nr.	2	und	Abs.	3	bleiben	unberührt.	
12.	Die	gesetzlichen	Folgen	einer	Verletzung	der	kaufmännischen	Untersuchungs-	und	Rügepflicht	bleiben	
unberührt.	
13.	Für	Schadensersatzansprüche	gilt	im	übrigen	§	11.	Weitergehende	oder	andere	als	die	in	diesem	Paragraphen	
und	§	11	geregelten	Ansprüche	des	Käufers	gegen	den	Verkäufer	und	dessen	Erfüllungsgehilfen	wegen	eines	
Sachmangels	sind	ausgeschlossen.	

§ 8 Produktangaben
1.	Die	in	Prospekten	und	Katalogen	enthaltenen	Angaben	und	Abbildungen	sind	branchenübliche	Näherungswerte,	es	
sei	denn,	dass	sie	ausdrücklich	als	verbindlich	bezeichnet	wurden.	Der	Käufer	hat	sich	selbst	durch	eigene	Prüfung	von	
der	Eignung	der	Produkte	für	den	vorgesehenen	Verwendungszweck	zu	überzeugen.
2.	Zeichnungen	sowie	die	Gewichts-	und	Maßangaben	in	Prospekten	und	Katalogen	sind	sorgfältig	erstellt,	bei	offen-
sichtlichen	Irrtümern	bleiben	nachträgliche	Korrekturen	vorbehalten.
§ 9 Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt
1.	Der	Verkäufer	behält	sich	das	Eigentum	an	den	von	ihm	gelieferten	-	bzw.	durch	den	Käufer	abgeholten	Waren	-	bis	
zur	restlosen	Bezahlung	des	Kaufpreises	sowie	bis	zum	Ausgleich	sämtlicher	bestehender	und	künftiger	Ansprüche	des	
Verkäufers	gegen	den	Käufer	aus	der	Geschäftsverbindung	vor.	
2.	Der	Käufer	hat	die	Vorbehaltsware	gesondert	von	ähnlichen	Waren	anderer	Firmen	sachgemäß	zu	lagern,	aufzube-
wahren	und	als	aus	der	Lieferung	des	Verkäufers	stammend	zu	kennzeichnen.	
3.	Der	Käufer	ist	berechtigt,	die	Vorbehaltsware	im	ordnungsgemäßen	Geschäftsgang	zu	veräußern,	einzubauen	oder	zu	
verarbeiten.	Nicht	zum	ordnungsgemäßen	Geschäftsgang	gehört	die	Verarbeitung,	der	Einbau	oder	Verkauf	an	solche	
Abnehmer,	die	mit	dem	Käufer	ein	Abtretungsverbot	vereinbart	haben,	die	Verpfändung	oder	Sicherungsübereignung	
der	Vorbehaltsware,	und/oder	die	Vorbehaltsware	zum	Gegenstand	von	Factoring-	und/oder	Sale-Lease-Back-Verfahren	
durch	den	Käufer	gemacht	wird.	Ansonsten	kann	diese	Ermächtigung	nur	widerrufen	werden,	wenn	der	Käufer	seinen	
Zahlungsverpflichtungen	nicht	ordnungsgemäß	nachkommt.	
4.	Die	aus	einem	Weiterverkauf	oder	sonstigen	Rechtsgrund	(Verarbeitung,	Einbau,	unerlaubte	Handlung,	Versicherung	
usw.)	bezüglich	der	Vorbehaltswaren	entstehenden	Forderungen	tritt	der	Käufer	bereits	jetzt	sicherungshalber	in	
Höhe	des	Rechnungsbetrages	der	gelieferten	Waren	an	den	Verkäufer	ab.	Nimmt	der	Käufer	der	Forderung	aus	einer	
Weiterveräußerung	oder	einem	sonstigen	Rechtsgrund	in	ein	mit	seinen	Kunden	bestehendes	Kontokorrent	auf,	ist	die	
Saldoforderung	in	Höhe	des	Rechnungsbetrages	abgetreten.	
5.	Der	Käufer	ist	befugt,	die	Vorbehaltsware	zu	verarbeiten,	solange	er	nicht	in	Verzug	ist.	Die	Verarbeitung	erfolgt	durch	
den	Käufer	für	den	Verkäufer.	Der	Verkäufer	erwirbt	als	Hersteller	im	Sinne	des	§	950	BGB	das	Eigentum	an	der	neuen	
Ware,	während	der	Käufer	die	Ware	für	den	Verkäufer	in	Verwahrung	hält.	Bei	Verarbeitung	mit	anderen,	nicht	vom	
Verkäufer	gelieferten	Waren	steht	dem	Verkäufer	ein	Miteigentum	an	der	neuen	Ware	zu,	und	zwar	im	Verhältnis	des	
Wertes	der	Vorbehaltsware	zu	den	anderen	verarbeiteten	Waren	zur	Zeit	der	Verarbeitung.	Für	die	aus	der	Verarbeitung	
entstehende	Ware	gilt	das	gleiche	wie	bei	der	Vorbehaltsware.	
6.	Der	Verkäufer	ermächtigt	den	Käufer,	die	an	den	Verkäufer	abgetretene	Forderung	für	dessen	Rechnung	im	eigenen	
Namen	einzuziehen.	Die	Einzugsermächtigung	kann	nur	dann	widerrufen	werden,	wenn	der	Käufer	seinen	Zahlungsver-
pflichtungen	nicht	ordnungsgemäß	nachkommt.	
7.	Bei	schuldhaft	vertragswidrigem	Verhalten	des	Käufers	-	insbesondere	Zahlungsverzug	-	ist	der	Verkäufer	berechtigt,	
die	Abtretung	der	vorstehenden	Forderungen	dem	Schuldner	anzuzeigen.	Außerdem	ist	der	Verkäufer	dann	berechtigt,	
die	Vorbehaltsware	zurückzunehmen	oder	gegebenenfalls	Abtretung	der	Herausgabeansprüche	gegen	Dritte	zu	verlan-
gen.	Die	Rücknahme	der	Vorbehaltsware	gilt	nicht	als	Rücktritt	vom	Vertrag.
8.	Zur	Durchsetzung	der	Rechte	des	Verkäufers	gemäß	Abs.	7	ist	der	Käufer	verpflichtet,	dem	Verkäufer	gegenüber	alle	
erforderlichen	Angaben	zu	machen	und	sämtliche	erforderlichen	Unterlagen	auszuhändigen.
9.	Bei	Pfändungen	sowie	Beschlagnahme	oder	sonstigen	Verfügungen	durch	Dritte	sowie	bei	Beschädigungen	oder	
sonstigen	Beeinträchtigungen	hat	der	Käufer	den	Verkäufer	unverzüglich	zu	benachrichtigen.	Vollstreckungsbeamte	und	
Dritte	sind	durch	den	Käufer	auf	den	Eigentumsvorbehalt	hinzuweisen.	
10.	Der	Käufer	hat	weiterhin	dem	Verkäufer	alle	Auskünfte	zu	erteilen	sowie	Unterlagen	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	zur	
Wahrung	der	Rechte	des	Verkäufers	erforderlich	sind.
11.	Der	Verkäufer	hat	die	Sicherungsware	auf	Verlangen	des	Käufers	teilweise	freizugeben,	soweit	ihr	Wert	die	Forde-
rungen	nachhaltig	um	mehr	als	20	%	übersteigt.	
§ 10 Zahlung
1.	Die	Rechnungen	des	Verkäufers	sind	zahlbar	innerhalb	von	8	Tagen	ab	Rechnungserstellung	(gemäß	Rechnungsda-
tum)	mit	2	%	Skonto	oder	innerhalb	von	30	Tagen	ab	Rechnungsdatum	ohne	Abzug.	Leistet	der	Käufer	innerhalb	von	
30	Tagen	ab	Rechnungsdatum	nicht,	so	kommt	er	auch	ohne	Mahnung	in	Verzug.	Ist	der	Zeitpunkt	des	Zugangs	der	
Rechnung	oder	Zahlungsaufstellung	oder	der	Zugang	dieser	selbst	unsicher,	kommt	der	Käufer,	der	nicht	Verbraucher	
ist,	spätestens	30	Tage	nach	Fälligkeit	und	Empfang	der	Gegenleistung	in	Verzug.	
2.	Eine	Zahlung	gilt	erst	dann	als	erfolgt,	wenn	der	Verkäufer	über	den	Betrag	verfügen	kann.	Im	Falle	von	Wechseln	
oder	Schecks	gilt	die	Zahlung	erst	als	erfolgt,	wenn	der	Scheck	oder	Wechsel	eingelöst	wird.	
3.	Gerät	der	Käufer,	der	Verbraucher	ist	in	Verzug,	kann	der	Verkäufer	Zinsen	von	5	%	p.	a.	über	dem	jeweiligen	
Basiszinssatz	gem.	§	247	BGB	verlangen.	Ist	der	Käufer	nicht	Verbraucher,	so	beträgt	der	Verzugszins	8	%	p.	a.	über	
dem	jeweiligen	Basiszinssatz	gem.	§	247	BGB.	Der	Käufer	kann	dagegen	nicht	einwenden,	dass	dem	Verkäufer	nur	ein	
geringerer	oder	gar	kein	Zinsschaden	entstanden	ist.	Dem	Verkäufer	bleibt	es	jedoch	unbenommen,	den	Verzugsscha-
den	anhand	der	nachweislich	entstandenen	Kosten	zu	berechnen.	
4.	Zur	Hereinnahme	von	Wechseln	ist	der	Verkäufer	nicht	verpflichtet.	Werden	im	Einzelfall	aufgrund	besonderer	
Vereinbarungen	Wechsel	erfüllungshalber	hereingenommen,	gehen	die	bankmäßigen	Diskont-	und	Einzugsspesen	bei	
Fälligkeit	der	Forderung	zu	Lasten	des	Wechselgebers	und	sind	sofort	in	bar	zahlbar.	
5.	Unabhängig	von	im	Einzelfall	gesondert	vereinbarter	Zahlungsvereinbarungen	werden	dem	Verkäufer	zustehende	
Forderungen	sofort	fällig,	wenn	in	der	Person	des	Käufers	Umstände	eintreten,	die	ein	Festhalten	an	getroffenen	Zah-
lungsvereinbarungen	nicht	mehr	zumutbar	machen.	Dieses	ist	der	Fall	bei	begründeten	Anzeichen	für	eine	wesentliche	
Verschlechterung	der	Vermögenslage	des	Käufers,	insbesondere	bei	Einstellung	der	Zahlungen,	Scheck-	und	Wechsel-
protesten	oder	Zahlungsverzug,	wenn	dadurch	erkennbar	wird,	dass	der	Anspruch	des	Verkäufers	auf	die	Gegenleistung	
durch	mangelnde	Leistungsfähigkeit	des	Käufers	gefährdet	wird.	In	diesem	Fall	ist	der	Verkäufer	zudem	berechtigt,	
dem	Käufer	eine	Frist	zu	setzen,	in	welcher	der	Käufer	nach	Wahl	des	Verkäufers	Zug	um	Zug	gegen	die	Leistung	die	
Gegenleistung	zu	bewirken	oder	zusätzliche	Sicherheiten	zu	bestellen	hat.	Nach	fruchtlosem	Ablauf	der	vom	Verkäufer	
gesetzten	Frist,	ist	dieser	berechtigt,	vom	Vertrag	zurücktreten.
6.	Im	Rahmen	der	Mängelgewährleistung	darf	der	Käufer	Zahlungen	nach	berechtigter	Erhebung	der	Mängelrüge	nur	
in	einem	Umfang	zurückhalten,	die	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zu	dem	aufgetretenen	Sachmangel	stehen.	Im	
Übrigen	ist	ein	Zurückbehaltungsrecht	des	Käufers	ausgeschlossen.	
7.	Zur	Aufrechnung	ist	der	Käufer	nur	berechtigt,	wenn	die	Gegenforderung	unbestritten	oder	rechtskräftig	festgestellt	
ist.
8.	Die	Abtretung	von	Forderungen	des	Käufers	aus	der	Geschäftsverbindung	mit	dem	Verkäufer	ist	nur	nach	vorheriger	
Zustimmung	des	Verkäufers	gestattet.
§ 11 Schadensersatz / Haftungsbeschränkung
1.	Schadensersatzansprüche	des	Käufers,	gleich	aus	welchem	Rechtsgrund,	insbesondere	wegen	Verletzung	von	
Pflichten	aus	dem	Schuldverhältnis	und	aus	unerlaubter	Handlung	sind	ausgeschlossen,	soweit	nicht	eine	zwingende	
Haftung	nach	dem	Produkthaftungsgesetz	eintritt,	in	Fällen	der	Haftung	für	vorsätzliches	oder	grob	fahrlässiges	
Verhalten,	wegen	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit,	oder	wegen	der	Verletzung	wesentlicher	
Vertragspflichten.	
2.	Der	Schadensersatzanspruch	für	die	Verletzung	wesentlicher	Vertragspflichten	ist	jedoch	auf	den	vertragstypischen	
vorhersehbaren	Schaden	begrenzt,	soweit	eine	Begrenzung	nicht	aus	einem	anderen	Grund	wegen	vorsätzlichen	oder	
grob	fahrlässigen	Handelns	bzw.	wegen	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit	ausgeschlossen	ist.	
3.	Der	Käufer	hat	für	den	Fall,	dass	er	von	seinem	Abnehmer	oder	dessen	Abnehmer	unter	den	gesetzlichen	Voraus-
setzungen	berechtigt	auf	Nacherfüllung	in	Anspruch	genommen	wird,	dem	Verkäufer	binnen	angemessener	Frist	die	
Möglichkeit	zu	geben,	die	Nacherfüllung	selbst	vorzunehmen,	bevor	er	sich	anderweitig	„Ersatz“	verschafft.	Der	Käufer	
hat	diese	Verpflichtung	entsprechend	seinem	Abnehmer	aufzuerlegen.	Verletzt	der	Käufer	diese	Verpflichtungen,	so	
behält	sich	der	Verkäufer	vor,	den	Aufwendungsersatz	auf	den	Betrag	zu	kürzen,	der	ihm	bei	eigener	Nacherfüllung	
entstanden	wäre.	§	444	BGB	bleibt	unberührt.
4.	Aufwendungsersatz	für	Aufwendungen	im	Rahmen	der	Nacherfüllung	des	Käufers	gegenüber	seinem	Kunden	
sind	ferner	ausgeschlossen,	wenn	der	Käufer	von	seinem	Recht,	diese	Art	der	Nacherfüllung	bzw.	beide	Arten	der	
Nacherfüllung	wegen	Unverhältnismäßigkeit	der	Kosten	zu	verweigern,	entgegen	seiner	Schadensminderungspflicht	
keinen	Gebrauch	gemacht	hat.
5.	Ansprüche	des	Käufers	wegen	der	zum	Zweck	der	Nacherfüllung	erforderlichen	Aufwendungen,	insbesondere	
Transport-,	Wege-,	Arbeits-	und	Materialkosten,	sind	ausgeschlossen,	soweit	die	Aufwendungen	sich	erhöhen,	weil	der	
Gegenstand	der	Lieferung	nachträglich	an	einen	anderen	Ort	als	die	Niederlassung	des	Bestellers	verbracht	worden	
ist,	es	sei	denn,	die	Verbringung	entspricht	seinem	bestimmungsgemäßen	Gebrauch.	Dies	gilt	entsprechend	für	die	
Rückgriffshaftung.
6.	Für	die	Schadens-	und	Aufwendungsersatzansprüche	im	Zusammenhang	mit	der	Mangelhaftigkeit	der	Ware	gelten	
die	für	diese	Ansprüche	verbindlichen	Verjährungsfristen	(vgl.	§	7).
§ 12 Datenschutz
1.	Die	im	Rahmen	der	Geschäftsbeziehung	unmittelbar	oder	durch	Dritte	bekannt	werdenden	personenbezogenen	Daten	
des	Käufers	werden	vom	Verkäufer	in	einer	automatischen	Datei	gespeichert	und	für	den	Geschäftsverkehr	verarbeitet	
(Hinweis	nach	dem	Bundesdatenschutzgesetz).
2.	Der	Käufer	willigt	in	die	Verarbeitung	der	über	ihn	unmittelbar	oder	durch	Dritte	bekannt	werdenden	personenbezo-
genen	Daten	durch	den	Verkäufer	ein.
§ 13 Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
1.	An	Kostenvoranschlägen,	Zeichnungen	und	anderen	Unterlagen	(im	folgenden	„Unterlagen“)	behält	sich	der	Verkäufer	
seine	eigentums-	und	urheberrechtlichen	Verwertungsrechte	uneingeschränkt	vor.	Die	Unterlagen	dürfen	nur	nach	
vorheriger	Zustimmung	des	Verkäufers	Dritten	zugänglich	gemacht	werden	und	sind,	wenn	der	Auftrag	dem	Verkäufer	
nicht	erteilt	wird,	diesem	auf	Verlangen	unverzüglich	zurückzugeben.
2.	Erfüllungsort	für	die	beiderseitigen	Haupt-	und	Nebenpflichten	aus	dem	Vertragsverhältnis	sowie	aller	aus	dem	
Vertragsverhältnis	herrührenden	Rechte	und	Pflichten	ist	Iserlohn.
3.	Für	diese	Geschäftsbedingungen	und	die	gesamten	Rechtsbeziehungen	zwischen	dem	Verkäufer	und	Käufer	gilt	das	
Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	unter	Ausschluß	des	Übereinkommens	der	Vereinten	Nationen	über	Verträge	
über	den	Internationalen	Warenkauf.
4.	Gerichtsstand	für	alle	sich	aus	dem	Vertragsverhältnis	mittelbar	oder	unmittelbar	ergebenden	Streitigkeiten	
ist	Iserlohn,	wenn	der	Käufer	Unternehmer,	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	öffentlich-rechtliches	
Sondervermögen	ist.
5.	Sollte	eine	Bestimmung	in	diesen	Geschäftsbedingungen	oder	eine	Bestimmung	im	Rahmen	sonstiger	
Vereinbarungen	unwirksam	sein	oder	werden,	so	wird	hiervon	die	Wirksamkeit	aller	sonstigen	Bestimmungen	oder	
Vereinbarungen	nicht	berührt.

GUSTAV	MICHEL		GMBH	&	CO.	KG	(Stand:	10/2004)
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